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An der Gemeindeversammlung vom 18. Juni 2018 im Lorzensaal Cham haben 182 Stimmberechtigte 

teilgenommen. 

 

1. Genehmigung des Protokolls der Einwohnergemeindeversammlung vom 4. Dezember 2017 

Das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 4. Dezember 2017 wird ohne Gegen- 

stimmen genehmigt. 

 

2. Rechnung und Geschäftsbericht 2017 

2.1 Der in der Erfolgsrechnung ausgewiesene Ertragsüberschuss in der Höhe von 

 CHF 9'191'991.90 wird vollumfänglich dem Eigenkapital, Konto 2999.00, zugewiesen. 

2.2 Die vorliegende Jahresrechnung der Einwohnergemeinde Cham wird unter Entlastung aller 

verantwortlichen Organe ohne Gegenstimme genehmigt.  

 

3. Teilrevision Behördenreglement, Anpassung Entschädigung Gemeinderat 

Die Teilrevision des Behördenreglements mit neu gesamthaft 280 Stellenprozenten für die 

Gemeinderatsaufgaben sowie die Erhöhung der Spesenpauschalen wird ohne Gegenstimme 

genehmigt. 

 

4. Fuss- und Radweg Kirchbühl; Planungs- und Baukredit 

Für die Erstellung des Fuss- und Radwegs Kirchbühl wird ein Planungs- und Baukredit von brutto CHF 

485'400.00 inkl. 7.7% MwSt. und inkl. einer allfälligen Teuerung zu Lasten der Investitiosrechnung 

beschlossen. Die Kostenbeteiligung des Bundes im Rahmen des Agglomerationsprogramms von CHF 

169'900.00 inkl. MwSt. wird der Investitionsrechnung gutgeschrieben. 

Die Änderungsanträge des KriFo Alternative Cham und von Heidi Ulrich werden mehrheitlich 

abgelehnt. 

 

5. Politische Vorstösse 

5. a) Motion der SVP Cham vom 18. Januar 2018 betreffend «Prüfung der Buslinienführung Nr. 42 

bis Bahnhof Knonau» 

Die Motion wird als erheblich erklärt und gleichzeitig abgeschrieben.  

Der Änderungsantrag des KriFo Alternative Cham, die Motion noch nicht abzuschreiben, wird 

mehrheitlich abgelehnt. 

 

5. b) Motion von Heidi Ulrich vom 6. März 2018 betreffend «Cham braucht ein Baumschutzgesetz» 

Die Motion wird als nicht erheblich erklärt und gleichzeitig abgeschrieben. 
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5. c) Motion der Chamer Kantonsräte und Parteipräsidenten «Kein Kiesabbau Hatwil-Hubletzen» 

Die Motion wird als erheblich erklärt und gleichzeitig abgeschrieben. 

Der Antrag von Sebastian Meier, die Motion als nicht erheblich zu erklären, wird mehrheitlich 

abgelehnt.   

 

- Es wurden eine Motion von Jean Luc Mösch und Silvan Renggli betreffend «Einrichten eines behin- 

dertengerechten Parkplatzes im Lorzensaal Parkhaus» eingereicht. 

- Die nächste Gemeindeversammlung findet am Montag, 3. Dezember 2018, statt. 

- Die Versammlung endet um 21.45 Uhr. 


